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Merkblatt 

Verrechnungsfähige Aufwendungen im Sinne des Abwasserabgabengesetzes (AbwAG)

Während der Errichtung und / oder der Erweiterung von Abwasseranlagen können folgende Aufwen​dungen entstehen:






Investitionskosten



Eigenleistungen





Betriebskosten





Finanzierungskosten

1.) Investitionskosten (Anlage- oder Herstellkosten)

Investitionskosten sind die zur Erstellung, zum Erwerb und zur Erneuerung von Anlagen erforderlichen einmalig aufzuwendenden Kosten.

Kosten für den Grunderwerb
SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h
Kosten für den Erwerb von Grundstücken (dauerhaft)

SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h
Kosten für Ablösung von Anlagen, Rechten u. ä.

SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h
Kosten der Grundstücksbereitstellung, wie Erwerb und Freimachen der Grundstücke einschließlich Dienst​barkeiten oder Benutzungsentschädigungen bei nur teil- oder zeitweiser Beanspruchung der Grundstücke

Erschließungskosten

SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h
Kosten für Zufahrt

SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h
Kosten für Strom- und Wasseranschluss

SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h
Vorflutsicherung

SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h
Abbruch- und Planierungsarbeiten

SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h
Wegenetz

Kosten für Vorarbeiten

SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h
Planung

SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h
Vermessung

SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h
Baugrunduntersuchung

SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h
Gutachten

Baunebenkosten

SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h
Genehmigungen

SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h
Notariatsgebühren u. ä.

Kosten für die Bauausführung

SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h
Einzelbauwerke getrennt nach bautechnischem und maschinentechnischem Teil einschließlich Betriebs​gebäude (Arbeitsraum, Labor, Sanitäreinrichtung)

SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h
elektro-, mess- und regeltechnische Ausrüstung, Informationsverarbeitung

SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h
Wasserhaltung

SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h
wasserbauliche Maßnahmen und Hochwasserschutz

SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h
Umzäunung und landschaftspflegerische Gestaltung

SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h
Bauleitungskosten (Ingenieurgebühren)
2.) Eigenleistungen

Eigenleistungen sind Leistungen, die der Abgabepflichtige selbst erbringt, ohne dass ihm dabei zusätzliche Kosten entstehen.

3.) Betriebskosten

Betriebskosten sind laufende Kosten, die bei Betrieb, Wartung, Unterhaltung und Überwachung von Anlagen und Geräten entstehen.

4.) Finanzierungskosten

Finanzierungskosten sind Kosten, die bei der Finanzierung der Maßnahme entstehen (Zinsen, Tilgung).
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Verrechnungsfähige Aufwendungen sind hierbei grundsätzlich:

SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h
Investitionskosten und Eigenleistungen 

SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h
Aufwendungen, die der Abgabepflichtige an Dritte zur Errichtung und Erweiterung einer entsprechenden Anlage geleistet hat, sofern der Dritte schriftlich bestätigt, dass er die Mittel zweckgebunden verwendet hat und die Verrechnungsvoraussetzungen erfüllt sind.

Nicht verrechnungsfähig sind Aufwendungen für:

· Unterhaltung, Wartung und den Betrieb von Anlagen (Betriebskosten)

· Instandsetzung bestehender Anlagen,

· Finanzierungskosten,

· Sanierung des Kanalnetzes,

· Beseitigung sporadischer Einleitungen, wie Regenüberläufe, für die keine Abwasserabgabe festgesetzt wurde,

· Regenüberlaufbecken, wenn für den bisherigen Mischwasserabschlag keine Abwasserabgabe festgesetzt wurde

· Reduzierung des Fremdwasserzuflusses zu einer ABA,

· kanalmäßige Erschließung von Baugebieten,

· Haus- und Grundstücksanschlussleitungen, die der Ableitung des Abwassers zur öffentlichen Kanalisa​tion dienen (Der Teil der Kanalisation, der laut Satzung zur Entwässerungsanlage des kommunalen Abwasserbeseitigungspflichtigen gehört, ist öffentliche Kanalisation.),

· Verwaltungsgebäude,

· Leistungen, die nicht zwingend zur Bauausführung der Abwasseranlage gehören (z. B. Bauleistungs- und Montageversicherungen),

· Mehrkosten, die der Vorhabensträger zu vertreten hat, insbesondere die durch fehlerhafte Kostenkalkulation oder freiwillige Leistungen entstehen (z. B. Wiederherstellung von Versorgungsleitungen, die durch Unachtsamkeiten während der Bautätigkeit zerstört wurden; Grundsteinlegung; Spatenstich),

· Mehrwertsteuer, wenn der Vorhabensträger vorsteuerabzugsberechtigt ist

Ebenfalls nicht verrechnungsfähig sind:

· Zuwendungen in Form von nicht rückzahlbaren Zuschüssen des Landes, des Bundes und der Europäischen Union (sog. Fördermittel), 

· Baukostenzuschüsse der Straßenbaulasträger für Entwässerungsanlagen, die dieser ansonsten selbst errichten müsste (z. B. Baukostenzuschuss für die Entwässerung einer Bundesstraße, weil die Entwässerung nun über die Mischwasserkanalisation des Zweckverbandes oder der Gemeinde erfolgt),

SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h
Zuwendungen von Dritten, sofern diese selbst verrechnen

Zum Antrag auf Verrechnung von Aufwendungen

Vom Abgabepflichtigen ist der Nachweis zu erbringen, dass die zur Verrechnung beantragten Auf​wendungen auch tatsächlich in der entsprechenden Höhe entstanden sind. Der Nachweis ist so zu erbringen, dass die einzelnen Aufwendungen dem Verwendungszweck plausibel zugeordnet und begründet werden (s. Muster). Die Vorlage der Originalrechnungen ist erforderlich.

Muster:

lfd. Nr. der Rechnung
Leistung

(z. B. Bauteil)
Verwendungszweck
Datum Rechnungs-begleichung
Betrag in EUR

0001


2 Pumpen
Einbau in Abwasserpumpwerk des Zulaufs

zur Kläranlage
      14.03.2003
     25 000,-

Werden unvollständige Unterlagen abgegeben, wird der Antragsteller zur ordnungsgemäßen Abgabe der Unterlagen wiederholt und unter Zeitverzug aufgefordert.
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